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Top 7 Informationen zur Kurabgabensatzung 
 
 
Im Rahmen „Bürgermeisterrunde & Kurdirektoren-Talk“ des Bäderverbands MV am 27.11.2024 
in Rostock wurde intensiv über die Kurabgabensatzungen diskutiert. Insbesondere standen die 
rechtlichen Entwicklungen und richterlichen Einschätzungen im Fokus.  Referenten waren 
Bernd Holz vom Innenministerium MV, Micheal Wegener von KUBUS, Jan Goedeke v. BDO, 
Steuerberater und Janina Ulbrich vom Wirtschaftsministerium MV. Fehlerhafte Satzungen soll-
ten angepasst werden, bspw.: 

·         Besondere Pflichten für Vermieter/Vermittler: 
o    Nur minimalste Pflichten in Satzungen regeln (z. B. Einzug und Abführung der 

Kurabgabe) 
o    Kein Hinweis auf Auslegen der Kurabgabensatzung 
o    Kein Hinweis auf Einsicht in Gästeverzeichnissen oder Beherbergungsnachwei-

se – Verstoß gegen höherrangiges Recht 
·         Sanktionen für Gäste: 

o    Keine Nachlöseentgelte bei Nichtzahlung der Kurkarte zulässig 
o    Erlaubt: „Verwaltungsgebühren“ (z. B. für Strandkontrolleure) – aber nur mit kal-

kulatorischem Nachweis 
o    Einnahmen aus Verwaltungsgebühren dürfen nicht in die Kalkulation der Kurab-

gabe einfließen 
o    Vorzeitige Abreise: hier darf kein Grund (bspw. Krankheit) in Satzungen genannt 

werden 
Daraus ergeben sich die folgenden Anpassungen für die Kurabgabensatzung der Stadt 
Klütz: 

• § 5 Abs. 3: Nachlöseentgelt in „Verwaltungsgebühr“ ändern und Kalkulation erstellen 
(2024 Einnahmen: 343 Tagesgäste haben je EUR 3,00 Nachlösegebühr bezahlt = 1.029 
EUR brutto) 

• § 8 Abs. 1: Streichung der Angabe von Gründen bei vorzeitiger Rückreise 
• § 9 Abs. 1 b): Streichung des Satzes zu Bestimmungen des Landesmeldegesetzes 
• § 9 Abs. 2: Streichung der Regelung zur Auslegung der Kurabgabensatzung 
• § 12 Abs. 1:  Streichung Satz 5 („Landesmeldegesetz“) und Satz 6 („Rückgabe ausge-

füllte Meldescheine“) streichen 
• § 13 Abs. 2: Streichung der Passagen zu „Gästeverzeichnis der Vermieter“ und „Beher-

bergungsverzeichnisse nach dem LMG“ 
  

Frau Stöckmann empfiehlt, die Kurabgabensatzung der Stadt Klütz entsprechend der vorge-
nannten Punkte zu überarbeiten, um Rechtskonformität sicherzustellen. Die WTU-
Ausschussmitglieder sprechen sich dafür aus, die Anpassung der Kurabgabensatzung auf die 
Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung zu setzen. 
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